
W
ie veröffentlichte W

erke genutzt w
erden 

können, w
ird durch das U

rheberrecht und 
die sogenannten verw

andten Schutzrechte 
bestim

m
t. D

ies gilt selbstverständlich auch 
für das Internet. D

ass es dort sehr leicht ist, 
Inhalte zu kopieren, zu speichern und aus-

zutauschen, birgt zahlreiche V
orteile. E

s ergeben 
sich aber auch etliche P

roblem
e. D

enn nicht alles, w
as m

it di-
gitalen Inhalten m

öglich ist, ist erlaubt. V
iele Internetnutzer 

sind unsicher, w
as sie tun dürfen und w

as nicht. D
ie W

ebsite 
IU

W
IS bündelt bestehende Inform

ationsangebote. Sie bietet 
Inform

a tionen und D
iskussionsräum

e und bildet so ein neues 
N

etzw
erk zum

 T
hem

a U
rheberrecht.

D
ieses Faltblatt inform

iert über das P
rojekt IU

W
IS und stellt 

einige urheberrechtliche Fragestellungen vor, die für W
issen-

schaft, Forschung und B
ildung von B

edeutung sind. 

W
AS IST IUW

IS?
IU

W
IS ist ein von der D

eutschen Forschungsgem
einschaft 

(D
F

G
) gefördertes P

rojekt, das eine Infrastruktur zum
 T

hem
a 

U
rheberrecht für W

issenschaft und B
ildung bereitstellt. IU

W
IS 

w
ill dam

it die O
rientierung in dem

 im
m

er kom
plexer w

erden-
den Feld erleichtern. 

IU
W

IS dokum
entiert die verschiedenen, durchaus kontrover-

sen Stim
m

en und P
ositionen zum

 U
rheberrecht. IU

W
IS leistet 

keine verbindliche R
echtsberatung, aber gibt A

ntw
orten und 

H
inw

eise auf entsprechende Q
uellen zu urheberrechtlichen 

P
roblem

en für W
issenschaft und B

ildung, und kann auch ande-
re kom

petente A
nsprechpartnerinnen verm

itteln. 

IU
W

IS versteht sich als sozialer D
ienst, in dem

 die N
utzer ihr 

W
issen m

it anderen teilen und gem
einsam

 L
ösungsvor schläge 

für P
roblem

e erarbeiten. IU
W

IS bietet auf der W
ebsite ver-

schiedene M
öglichkeiten der K

om
m

unikation und Interaktion, 
so dass betroffene und interessierte N

utzerinnen direkt m
itein-

ander in K
ontakt treten können. 

IU
W

IS ist angesiedelt am
 Institut für B

ibliotheks- und Inform
a-

tionsw
issenschaft der H

um
boldt-U

niversität zu B
erlin.

DIE SACHE M
IT DEM

 URHEBERRECHTURHEBERRECHT IN BILDUNG  
UND W

ISSENSCHAFT
Jeder, der einen w

issenschaftlichen A
ufsatz 

oder ein B
uch schreibt, eine H

ausarbeit an-
fertigt oder einen B

logbeitrag ins Internet stellt, 
schafft ein neues W

erk. D
as U

rheberrechtsgesetz 
räum

t U
rheberinnen um

fangreiche R
echte an ihren W

erken  ein 
und sie sollten genau darüber inform

iert sein, w
elche  R

echte sie 
haben. D

azu gehören die R
echte, die sie N

utzern zugestehen, 
 genauso w

ie die R
echte, die sie einem

 kom
m

erziellen V
erlag 

übertragen w
ollen.

F
ü

r 
die 

N
u

tzerin
n

en
 

sin
d 

R
egelungen w

ichtig, die als 
U

rh
eberrechtssch

ran
ken

 in 
die ansonsten exklusiven V

er-
w

ertungsrechte der U
rheber 

u
n

d 
V

erw
erter 

ein
greifen

. 
D

iese Schrankenregeln sollen 
ein G

leichgew
icht herstellen 

zw
ischen den Interessen der 

A
llgem

ein
h

eit u
n

d den
en

 der 
U

rheber und V
erw

erterinnen. F
ür 

N
utzerinnen in H

ochschulen, Schulen 
und Forschungseinrichtungen gelten andere, zuw

eilen w
eiter-

gehende Schrankenregelungen als für private N
utzer von M

u-
sik, V

ideos oder Spielen.

D
ie Schrankenbestim

m
ungen im

 deutschen U
rheberrecht sind 

sehr kom
plex und für juristische L

aien kaum
 verständlich. 

 Teilw
eise behindern sie sogar eine angem

essene N
utzung von 

publizierten W
erken in Forschung und U

nterricht. V
iele kriti-

sieren das U
rheberrecht zunehm

end, w
eil es den G

egeben heiten 
elektronischer U

m
gebungen zu w

enig R
echnung trägt und 

kom
m

erzielle V
erw

erter zu stark begünstigt. 

Unterricht, Studium, Forschung – IUWIS will alle, die in Wissenschaft und  Bildung 
tätig sind, dabei unterstützen, sich im komplexen Themengebiet Urheberrecht  
zurecht zu finden.

Kulturelles Erbe im Niemandsland
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Hinter dem etwas blumigen Ausdruck

”
verwaiste Werke“ steckt der Gedanke,

dass UrheberIn und Werk – etwa Texte,
Bilder, Filme, Musik oder Bauwerke –
durch ein unsichtbares Band für im-
mer miteinander verbunden sind. Jede
Nutzung von Werken ist im kontinen-
taleuropäischen Urheberrecht ohne die
Erlaubnis der UrheberInnen verboten –
mit einigen Ausnahmen. UrheberInnen ha-
ben umfassende Rechte an ihren Werken;
Dritte können nicht frei über sie verfügen.
Wer zum Beispiel ein Buch neu auflegen,
ein Theaterstück aufführen oder ein Foto
abdrucken will, muss die Nutzungsrechte
dafür einholen. Dazu muss er oder sie in
Kontakt mit den UrheberInnen treten.

Bei verwaisten Werken jedoch ist das
Band zwischen UrheberIn und Werk zer-
rissen: Wer UrheberIn ist oder wie man
ihn/sie finden kann, ist nicht ermittelbar.
Werke sind bis zu 70 Jahre nach dem
Tod des Urhebers geschützt. Die Rech-
te können in dieser Zeit den Erben zuge-
fallen sein, deren Namen unbekannt sind,
oder Verlagen, die seit Jahrzehnten nicht
mehr existieren. Besonders schwierig ge-
staltet sich die Suche bei Werken mehrerer
UrheberInnen – hier müssten alle beteilig-
ten RechteinhaberInnen um Zustimmung
gebeten werden und so vervielfacht sich der
Aufwand.

In der Sackgasse

Verwaiste Werke sind faktisch nicht
nutzbar. Es gibt zwar sogenannte Schran-
kenregelungen im Urheberrecht, die es
erlauben, Werke ohne Zustimmung zu ver-
wenden – zum Beispiel für Privatkopien,
Bücherausleihe in Bibliotheken oder Zita-
te in eigenen Werken. Leider passt keine
der Ausnahmen auf die Veröffentlichung

verwaister Werke im Internet.

Claudia Lux, Generaldirektorin der Stif-
tung Zentral- und Landesbibliothek Berlin
und ehemalige Präsidentin des internatio-
nalen Bibliotheksverbandes IFLA, spricht
im Fall der verwaisten Werke von einem
gesetzlichen Niemandsland:

”
Verwaiste Werke sind für al-

le Beteiligten schlechte Nachrich-
ten: für Nutzer, Bibliothekare,
Verlage und Autoren. Kreativität
und Fortschritt werden behin-
dert, wenn so viele Werke in ei-
nem gesetzlichen Niemandsland
gefangen sind, weil die Rechte-
inhaber nicht aufgespürt werden
können.“

13% aller geschützten Bücher sind
verwaist

Klare Statistiken zur Anzahl verwaister
Werke sucht man vergebens. Dass ein Werk
verwaist ist, kann man häufig erst nach ei-
ner intensiven Recherche feststellen. Und
auch dann kann nur konstatiert werden,
dass man keinerlei oder unzureichende In-
formationen über die Rechtsinhaberschaft
hat. Abschließende Sicherheit gibt es sel-
ten. Hinzu kommt: Je aufwändiger die
Recherche, desto höher die Kosten. Bei
den Digitalisierungsvorhaben von Biblio-
theken stellt vor allem die schiere Masse
an Medien ein Problem dar. Die Juristin
Anna Vuopala schätzte in ihrer Studie
für die EU von 2010, dass allein ca. drei
Millionen Bücher (von anderen Werken
noch ganz abgesehen) in Europa als ver-
waist betrachtet werden müssen. Dies ent-
spräche 13 Prozent der noch urheberrecht-
lich geschützten Bücher.
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Im Ernstfall droht
Schadenersatzklage

Plattformen wie Europeana, die Deutsche
Digitale Bibliothek oder Google Books
wollen kulturelle Schätze in digitaler Form
für die Öffentlichkeit im Internet zur
Verfügung stellen. Bei der Digitalisierung
kommt das Urheberrecht gleich an meh-
reren Stellen ins Spiel: Es wird zunächst
eine Kopie erstellt, das Werke wird ver-
vielfältigt. Stellt man das Digitalisat ins
Internet, spricht man von der öffentlichen
Zugänglichmachung. Beides sind Eingriffe
in die Rechte der UrheberInnen. Die
reine Vervielfältigung durch Bibliothe-
ken ist durch Ausnahmen im Gesetz
abgedeckt. Eigentliches Problem ist das
Fehlen einer gesetzlichen Lizenz für die
Veröffentlichung im Internet.

Wird das Werk ohne Zustimmung
online verfügbar gemacht und somit das
Urheberrecht verletzt, drohen neben Scha-
denersatzforderungen und obligatorischen
Unterlassungserklärungen nach deutschem
Recht auch strafrechtliche Folgen. Auf
internationaler Ebene verpflichtet das
Abkommen TRIPS die nationalen Gesetz-
geber, Urheberrechtsverletzungen unter
Strafe zu stellen.

Der Suchmaschinengigant Google hat
für sich entschieden, Tatsachen zu schaffen
und begann ohne Rechteklärung mit der
Digitalisierung von Büchern. Der Konzern
wurde für dieses Vorgehen stark kritisiert.
Um im Nachhinein die Rechte einzuholen
und RechteinhaberInnen zu vergüten, wur-
de das Google Book Search Settlement als
Lösung lanciert. Dieser Aufsehen erregen-
de Vergleich zwischen Google und Verlags-
und AutorInnenvertretungen wurde jedoch
im März 2011 von einem New Yorker

Gericht für unzulässig erklärt. Auch eine
Marktmacht wie Google kann dies nicht
ignorieren. Wie es mit Google Books wei-
ter geht, ist derzeit nicht absehbar.

Initiativen auf vielen Ebenen

Institutionen und Projekte, die von
der öffentlichen Hand getragen werden,
können jedoch rechtliche Regelungen
nicht einfach umgehen. Dieser Fall macht
deutlich, wie wichtig es ist, gesetzliche
Regelungen zu finden, damit das kultu-
relle Erbe der Allgemeinheit zugänglich
gemacht werden kann.

Haftungsrisiken müssten begrenzt und
Strafbarkeit ausgeschlossen werden. Auf-
grund der internationalen Abkommen
kann eine Änderung jedoch nur auf inter-
nationaler Ebene ausgehandelt werden.

Das von der Europäischen Kommission
teilfinanzierte Arrow-Projekt (Accessible
Registries of Rights Information and
Orphan Works towards Europeana) ent-
wickelt ein Recherchewerkzeug, das die
Identifikation von RechteinhaberInnen
erleichtern soll.

In Deutschland versuchen Bibliotheken,
Buchhandel und die Verwertungsgesell-
schaft Wort gemeinsam, verwaiste Tex-
te nutzbar zu machen. Sie haben ein
Vergütungsmodell entwickelt, um etwai-
gen Schadenersatzforderungen von Rechte-
inhaberInnen nachkommen zu können. Die
SPD hat einen entsprechenden Gesetzes-
vorschlag ins Parlament eingebracht. So-
wohl der europäische als auch der deut-
sche Gesetzgeber arbeiten derzeit fieber-
haft an einer Lösung. Zu welcher sie kom-
men, bleibt mit Spannung abzuwarten.
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